
 

 

Kantonsrat  

Parlamentsdienste  

Rathaus 
Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn  
Telefon 032 627 20 79  
pd@sk.so.ch  
parlament.so.ch 
 

I 0156/2023 (BJD) 

Interpellation Fraktion SP/junge SP: Erweiterung Kantonsschule Solothurn 

(28.06.2023)  

 

Die für die Kantonsschule Solothurn prognostizierten Schüler- und Schülerinnenzahlen stei-

gen in den kommenden Jahren stark an. Die Verwaltung ist deshalb schon seit einigen Jahren 

daran, Erweiterungsmöglichkeiten für die Schule zu prüfen. War vorerst die Realisierung ei-

nes Bildungscampus auf dem Fegetz geplant, werden nun offenbar zwei Varianten näher 

geprüft: Einerseits eine Erweiterung am bestehenden Standort, anderseits ein Neubau in der 

Solothurner Weststadt (Weitblick-Areal). Die zur Diskussion stehenden Varianten werfen Fra-

gen in mehreren Bereichen auf. 

Da im Rahmen der Abklärungen zum Bildungscampus vertiefte Abklärungen zur bestehenden 

Kantonsschule vorgenommen worden sind, gehen wir davon aus, dass unsere folgenden Fra-

gen mit dem heutigen Planungsstand hinreichend beantwortet werden können: 

 

1. Wie beurteilt der Regierungsrat die zeitliche Dringlichkeit des Projektes der Erweiterung 

der Kantonsschule? 

2. Zieht der Regierungsrat in Erwägung, die ab 2026 freiwerdenden Gebäude der Pädagogi-

schen Hochschule (500 m Wegdistanz von der Kantonsschule) in die Erweiterungsplanung 

einzubeziehen? 

 Wenn nein: Aus welchen Gründen nicht und welcher Nutzung will man die Pädagogische 

 Hochschule stattdessen zuführen? 

3. Wie beurteilt der Regierungsrat die städtebauliche Bedeutung der Kantonsschule auf dem 

Fegetzareal? 

4. Ist das Ensemble der Kantonsschule oder sind Teile davon geschützt? 

 Wenn ja: Welcher anderen Nutzung könnten diese hochfunktionalen Gebäude zugeführt 

werden, wenn die Kantonsschule allenfalls in den Weitblick verlegt würde? 

5. Der Neubau einer Kantonsschule im Weitblick-Areal würde eine Umzonung bedingen. 

Trifft dies zu? 

 Wie beurteilt der Regierungsrat ein allfälliges Umzonungsbegehren angesichts des Grund-

satzes der Planbeständigkeit einerseits und der Aktualität des zur Genehmigung anste-

henden Zonenplans andererseits?  

6. Wird im Rahmen der Planungen auch ein Vergleich punkto CO2-Bilanz vorgenommen (Le-

gislaturplan B.2.1.)? 

7. Wie sehen die finanziellen Auswirkungen der beiden Varianten auf Basis des heutigen 

Planungsstandes aus und unter welchen Voraussetzungen kann überhaupt ein Varianten-

entscheid getroffen werden? 

 

Begründung 28.06.2023: Im Vorstosstext enthalten. 
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